
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1928/12/18 3Ob992/28
(3Ob993/28)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.12.1928

Norm

AO §52

Rechtssatz

Dem Ausgleichsbürgen steht gemäß § 52 AO gegen die Bestätigung des Ausgleiches aus dem Grunde, weil es an der

erforderlichen Stimmenmehrheit gefehlt hat, ein Rekursrecht nicht zu.
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